
  

Vorwürfe

Eine Tageszeitung berichtet über eine Pressekonferenz, die ein Landesminister
einberufen hat, um sich gegen den Vorwurf zu wehren, er habe den
Mandantenstamm seiner Rechtsanwaltskanzlei verpachtet. Die Zeitung verweist in
ihrer Berichterstattung auf Unterlagen aus dem Bekanntenkreis eines
Immobilienmaklers, wonach dieser den Minister monatlich mit 10.000 Mark
finanziere. Außerdem will die Zeitung Belege dafür haben, dass die Immobilienfirma
der Anwaltskanzlei, die des Ministers Mandantenstamm für 10.000 Mark monatlich
gepachtet hat, halbjährlich insgesamt 60.000 Mark zuzüglich Mehrwertsteuer bezahlt
hat. Der Minister, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Kandidat um das Amt des
Oberbürgermeisters, beschwert sich beim Deutschen Presserat. Die Zeitung erwecke
den Eindruck, dass ihr Anhaltspunkte für eine strafrechtlich relevante finanzielle
Unterstützung des Ministers durch den Immobilienmakler vorgelegen hätten. Obwohl
dies nicht der Fall sei, habe sie über die Vorwürfe berichtet. Damit habe die Zeitung
Einfluss auf das Wahlverhalten der Leser genommen. Die Redaktion erklärt, sie hätte
nicht die Absicht gehabt, über diese Fälle zu berichten. In der Pressekonferenz habe
der Minister aber die Flucht nach vorne angetreten und selbst den Immobilienmakler
erwähnt. Daraufhin habe sich die Zeitung zu einer ausführlichen Berichterstattung
entschlossen. (1993)

Der Presserat weist die Beschwerde als unbegründet zurück. Er kann einen Eingriff
in die Persönlichkeitsrechte des Beschwerdeführers, dem presserechtlich der Status
einer absoluten Person der Zeitgeschichte zukommt, nicht erkennen. (B 89/93)
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